Allgemeine Geschiaftsbedingungen fiir den Mietomnibusverkehr

( AGB-Mietomnibus)
§ 1 Angebot und Vertragsabschluss

1. Angebote des Busunternehmens sind, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart, freibleibend.
2. Der Besteller kann seinen Auftrag schriftlich, in elektronischer Form oder mindlich erteilen.

3. Der Vertrag kommt mit der schriftlichen oder in elektronischer Form abgegebenen Bestétigung des Auftrages durch das
Busunternehmen zustande, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart. Weicht der Inhalt der Bestdtigung von dem des
Auftrages ab, kommt der Vertrag auf der Grundlage der Bestatigung dann zustande, wenn der Besteller innerhalb einer Woche
nach Zugang die Annahme erklart.

§ 2 Leistungsinhalt

1. Fir den Umfang der vertraglichen Leistungen sind die Angaben in der Bestatigung des Auftrages maBgebend. § 1 Abs. 3 und § 3
bleiben unberihrt.

2. Die Leistung umfasst in dem durch die Bestatigung des Auftrages vorgegebenen Rahmen die Bereitstellung eines Fahrzeugs der
vereinbarten Art mit Fahrer und die Durchfiihrung der Beférderung; die Anwendung der Bestimmungen {iber den Werkvertrag
wird ausgeschlossen.

3. Die vereinbarte Leistung umfasst nicht:

die Erfiillung des Zwecks des Ablaufes der Fahrt,

die Beaufsichtigung der Fahrgdste, insbesondere von Kindern, Jugendlichen und hilfsbediirftigen Personen,

die Beaufsichtigung von Sachen, die der Besteller oder einer seiner Fahrgdste im Fahrgastraum des Fahrzeuges zuriicklasst,
die Beaufsichtigung des Gepacks beim Be- und Entladen,

die Information Uber die fiir alle Fahrgéste einschlagigen Regelungen, soweit sie insbesondere in Devisen-, Pass-, Visa-,
Zoll- und Gesundheitsvorschriften enthalten sind und die Einhaltung der sich aus den Regelungen ergebenen
Verpflichtungen.

Panoo

Dies gilt nicht, wenn etwas anderes vereinbart wurde.
§ 3 Leistungsanderungen

1. Leistungsanderungen durch das Busunternehmen, die nach Zustandekommen des Vertrages notwendig werden, sind
zugelassen, wenn die Umstande, die zur Leistungsveranderung fiihren, vom Busunternehmen nicht wider Treu und Glauben
herbeigefiihrt worden sind und soweit die Anderungen nicht erheblich und fiir den Besteller zumutbar sind. Das Busunternehmen
hat dem Besteller Anderungen unverziiglich nach Kenntnis von dem Anderungsgrund zu erkléren.

2. Leistungsanderungen durch den Besteller sind mit Zustimmung des Busunternehmens mdglich. Sie bediirfen der Schriftform
oder der elektronischen Form, es sei denn, etwas anderes wurde vereinbart.

§ 4 Preise und Zahlungen

1.  Es gilt der bei Vertragsabschluss vereinbarte Mietpreis.

2. Alle Nebenkosten (z. B. StraBen- und Parkgebiihren, Ubernachtungskosten fiir den/ die Fahrer) sind im Mietpreis enthalten, es
sei denn, es wurde etwas abweichendes vereinbart.

Mehrkosten aufgrund vom Besteller gewiinschter Leistungsanderungen werden zusatzlich berechnet.
4. Die Geltendmachung von Kosten, die aus Beschadigungen oder Verunreinigungen entstehen, bleibt unberiihrt.

5. Rechnungen sind nach Erhalt ohne Abzug fallig.
8 5 Riicktritt und Kiindigung durch den Besteller
1. Riicktritt

Der Besteller kann vor Fahrtantritt vom Vertrag zurticktreten. Nimmt er diese Mdglichkeit wahr, hat das Busunternehmen dann,
wenn der Ricktritt nicht auf einem Umstand beruht, den es zu vertreten hat, anstelle des Anspruches auf den vereinbarten
Mietpreis einen Anspruch auf angemessene Entschadigung. Deren Hohe bestimmt sich nach dem vereinbarten Mietpreis unter
Abzug des Wertes, der vom Busunternehmen ersparten Aufwendungen und etwaige durch andere Verwendungen des Fahrzeugs
erzielten Erlose.

Das Busunternehmen kann Entschadigungsanspriiche wie folgt pauschalieren:

Bei einem Riicktritt

a. bis 30 Tage vor dem geplanten Fahrtantritt 10 %
b. ab 20 bis 11 Tage vor dem geplanten Fahrtantritt 25 %
c. ab 10 Tage bis 48 Stunden vor dem geplanten Fahrtantritt 50 %
d. ab 48 Stunden vor Fahrtantritt 80 %

wenn und soweit der Besteller nicht nachweist, das ein Schaden des Busunternehmens (iberhaupt nicht entstanden oder
wesentlich niedriger ist als die Pauschale.



Der Entschadigungsanspruch entfallt, wenn der Ricktritt auf Leistungséanderungen des Busunternehmens zuriickzufiihren ist, die
fiir den Besteller erheblich und unzumutbar sind. Weitergehende Rechte des Bestellers bleiben unberihrt.

Kiindigung

a. Werden Anderungen der vereinbarten Leistungen nach Fahrantritt notwendig, die fiir den Besteller erheblich und nicht
zumutbar sind, dann ist er — unbeschadet weiterer Anspriiche — berechtigt, den Vertrag zu kiindigen. In diesen Fallen ist
das Busunternehmen verpflichtet, auf Wunsch des Bestellers hin ihn und seine Fahrgaste zuriickzubeférdern, wobei ein
Anspruch auf die Riickbeférderung nur fir das im Vertrag vereinbarte Verkehrsmittel besteht. Entstehen bei einer
Kiindigung wegen hoherer Gewalt im Hinblick auf die Riickbeférderung Mehrkosten, so werden diese vom Besteller

getragen.

b. Weitergehende Anspriiche des Bestellers sind dann ausgeschlossen, wenn die notwendig werdenden
Leistungsanderungen auf einem Umstand beruhen, den das Busunternehmen nicht zu vertreten hat.

C. Kiindigt der Besteller den Vertrag, steht dem Busunternehmen eine angemessene Vergiitung fiir die bereits erbrachten

und die nach dem Vertrag noch zu erbringenden Leistungen zu, sofern letztere fiir den Besteller trotz der Kiindigung noch
von Interesse sind.

8 6 Riicktritt und Kiindigung durch das Busunternehmen

Riicktritt

Das Busunternehmen kann vor Fahrtantritt vom Vertrag zurlicktreten, wenn auBergewdhnliche Umstande, die es nicht zu
vertreten hat, die Leistungserbringung unmdglich machen. In diesem Fall kann der Besteller nur die ihm in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Fahrzeugbestellung entstandenen notwendigen Aufwendungen ersetzt verlangen.

Kiindigung

a. Das Busunternehmen kann nach Fahrtantritt kiindigen, wenn die Erbringung der Leistung entweder durch hohere Gewalt,
oder durch eine Erschwerung, Gefdhrdung oder Beeintrdchtigung erheblicher Art durch nicht vorhersehbare Umstdnde wie
z. B. Krieg oder kriegsahnliche Vorgdnge, Feindseligkeiten, Aufstand oder Biirgerkrieg, Verhaftung, Beschlagnahme oder
Behinderung durch Staatsorgane oder andere Personen, StraBenblockaden, QuarantdnemaBnahmen sowie von ihm nicht zu
vertretende Streiks, Aussperrungen oder Arbeitsniederlegungen, oder durch den Besteller erheblich erschwert, gefahrdet
oder beeintrachtigt wird. Im Falle einer Kiindigung aufgrund hoherer Gewalt oder aufgrund einer Erschwerung, Gefédhrdung
oder Beeintrachtigung erheblicher Art ist das Busunternehmen auf Wunsch des Bestellers hin verpflichtet, ihn und seine
Fahrgaste zuriickzubeférdern, wobei ein Anspruch auf die Riickbeférderung nur fiir das im Vertrag vereinbarte
Verkehrsmittel besteht. Entstehen bei Kiindigung wegen héherer Gewalt Mehrkosten fiir die Riickbeférderung, so werden
diese vom Besteller getragen.

b.  Kiindigt das Busunternehmen den Vertrag, steht ihm eine angemessenen Vergiitung fiir die bereits erbrachten und die
nach dem Vertrag noch zu erbringenden Leistungen zu, sofern letztere fiir den Besteller trotz der Kiindigung noch von
Interesse sind.

§ 7 Haftung
Das Busunternehmen haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes fiir die ordnungsgemaBe

Durchfiihrung der Beférderung.

Das Busunternehmen haftet nicht fiir Leistungsstdrungen durch hohere Gewalt sowie eine Erschwerung, Gefahrdung oder
Beeintrachtigung erheblicher Art durch nicht vorhersehbare Umstande wie z. B Krieg oder kriegsahnliche Vorgdnge,
Feindseligkeiten, Aufstand oder Biirgerkrieg, Verhaftung, Beschlagnahme oder Behinderung durch Staatsorgane oder andere
Personen, StraBenblockaden, QuarantanemaBnahmen sowie von ihm nicht zu vertretende Streiks, Aussperrungen oder
Arbeitsniederlassungen.

Die Regelungen (ber die Riickbeférderung bleiben unberiihrt.
§ 8 Beschriankung der Haftung

Die Haftung des Busunternehmens bei vertraglichen Schadensersatzanspriichen wegen Sachschdden ist auf den
dreifachen Mietpreis (vg. Oben § 4) beschrankt, die Haftung je betroffenem Fahrgast ist begrenzt auf den auf diese Person
bezogenen Anteil am dreifachen Mietpreis. Werden Schadenersatzanspriiche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht, wird je
betroffenem Fahrgast bei Sachschaden bis 4.000,00 Euro gehaftet. Ubersteigt der auf den einzelnen Fahrgast bezogene Anteil
am dreifachen Mietpreis diese Betrage, ist die Haftung auf den auf diese Person bezogenen Anteil am dreifachen Mietpreis
begrenzt.

§ 23 PBefG bleibt unberiihrt. Die Haftung fiir Sachschaden ist damit ausgeschlossen,
soweit der Schaden je beférderte Person 1.000,00 Euro libersteigt.

Die in den Absatzen 1 und 2 genannten Begrenzungen haben keine Giiltigkeit, wenn der zu beurteilende Schaden auf
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zurlickzufiihren ist.

Das Busunternehmen haftet nicht fiir Schaden, soweit diese ausschlieBlich auf einem schuldhaften Handeln des
Bestellers oder eines seiner Fahrgaste beruhen.

Der Besteller das Busunternehmen und alle von ihm in die Vertragsabwicklung eingeschalteten Personen von allen
Anspriichen frei, die auf einem der in § 2 Abs. 3 lit. a. — e. umschriebenen Sachverhalte beruhen.

8 9 Gepack und sonstige Sachen

Gepdck im normalen Umgang und — nach Absprache — sonstige Sachen werden mitbeférdert.



2. Fir Schaden, die durch vom Besteller oder seinen Fahrgasten mitgefiihrten Sachen verursacht werden, haftet der
Besteller, wenn sie auf Umsténden beruhen, die von Thm oder seinen Fahrgasten zu vertreten sind.

§ 10 Verhalten des Bestellers und der Fahrgaste
1. Dem Besteller obliegt die Verantwortung fiir das Verhalten seiner Fahrgaste wahrend der Beférderung. Den Anweisungen des

Bordpersonals ist Folge zu leisten.

2. Fahrgéste, die trotz Ermahnung begriindeten Anweisungen des Bordpersonals nicht nachkommen, kénnen von der Beférderung
ausgeschlossen werden, wenn durch die Missachtung von Anweisungen eine Gefahr fiir die Sicherheit oder Ordnung des
Betriebes oder fiir die Mitfahrgdste entsteht oder aus anderen Griinden die Weiterbeforderung fiir das Busunternehmen
unzumutbar ist. Riickgriffsanspriiche des Bestellers gegeniiber dem Busunternehmen bestehen in diesen Fallen nicht

3. Beschwerden sind zunachst an das Bordpersonal und falls dieses mit vertretbarem Aufwand nicht abhelfen kann, an das
Busunternehmen zu richten.

4. Der Besteller ist verpflichtet, bei der Behebung von Leistungsstérungen im Rahmen des ihm Zumutbaren mitzuwirken, um
eventuelle Schaden zu vermeiden oder so gering wie mdglich zu halten.
8§ 11 Gerichtsstand und Erfiillungsort
1. Erfiillungsort
Erflillungsort ist im Verhaltnis zu Kaufleuten, juristischen Personen des offentlichen Rechts oder &ffentlich-rechtlicher
Sondervermdgen ausschlieBlich der Sitz des Busunternehmens.
2. Gerichtsstand

a. Ist der Besteller ein Kaufmann, eine juristische Person des oOffentlichen Rechts oder ein &ffentlich-rechtliches
Sondervermdgen, ist Gerichtsstand der Sitz des Busunternehmens.

b. Hat der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder verlegt er nach Zustandekommen des Vertrages seinen
Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland oder ist sein Wohnsitz oder gewdhnlicher Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist Gerichtsstand ebenfalls der Sitz des Busunternehmers.

3.  Fir die Abwicklung des Vertragsverhdltnisses ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland maBgeblich.
8§12 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vertrages einschlieBlich dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir den
Mietomnibusverkehr hat nicht die Unwirksamkeit des gesamtem Vertrages zur Folge.



	Bei einem Rücktritt
	1. Erfüllungsort
	2. Gerichtsstand


